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1 Ziel der Planaufstellung, stadtebauliches Erfordernis

Der Stadtrat von Grol3réhrsdorf hat in seiner 6ffentlichen Sitzung im Marz 2025 die Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Ersatzneubau Lebensmittelmarkt Bretnig, Zur Aue" beschlos-
sen.

Vorgesehen ist die Verlagerung und Erweiterung des in der Adolf-Zschiedrich-Stral’e 2a ansassigen
Penny-Lebensmittelmarktes in einen Ersatzneubau innerhalb des Plangebietes.

Der bisherige Markt entspricht nicht mehr den Anforderungen an moderne Einkaufsmarkte und kann
deshalb zukiinftig nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden. UmbaumaRnahmen wurden gepriift,
jedoch im Ergebnis als nicht realisierbar eingeschatzt. Im Sinne einer perspektivischen und zukunfts-
orientierten Standortsicherung soll daher in unmittelbarer Nahe ein Ersatzneubau eingeordnet werden.

Dis Stadt GroRréhrsdorf méchte dadurch den Penny-Lebensmittelmarkt am Standort halten und die
verbrauchernahe Versorgung mit Gitern des kurzfristigen Bedarfs sichern.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir das Vorhaben ist ein Bebauungsplan
aufzustellen. Gleichzeitig wird die Umweltprifung durchgefiihrt.

Vorhabentrager ist die Penny Markt GmbH.

Der frei gewordene Penny-Markt in der Adolf-Zschiedrich-Strafe 2a soll nicht mehr durch einen Le-
bensmittelmarkt nachgenutzt werden.

2 Plangebiet

Der Standort befindet sich im 6stlichen Stadtgebiet von Grof3réhrsdorf im Ortsteil Bretnig westlich der
StralBe ,.Zur Aue” (S 56). Die Vorhabenflache wird derzeit als Ackerflache genutzt.

Das Plangebiet grenzt an:

im Osten an die Stral3e ,Zur Aue® (S 56),

im Stden an Gehdlzflachen, Grinland und eine Lagerflache,

im Westen an Kleingéarten (Kleingartenverein ,Am Hofepark®) sowie
im Norden an Ackerflachen.

In der Umgebung des Plangebietes befinden sich:
¢ im Osten die Grof3e Réder mit Aue und in ca. 150 m Entfernung ein Wohngebiet,
e im Sldosten die Grundschule, der Sportplatz, der bestehende Penny-Markt, ein Gewerbebe-
trieb (Metallbau) und der Klinkenplatz mit Imbiss, Eiscafe, Hotel und Bushalt sowie
e im Siuden der Hofepark mit Spielplatz, Kindertagesstatte, Gemeindeamt und Feuerwehr.
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Abb.: Luftbild Plangebiet (Quelle: Geoportal Sachsenatlas)
Das Gelande fallt von ca. 287,5 m im Nordwesten auf ca. 282,5 m im Sudosten (Héhenbezug DHHN
2016).
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3 Planungsgrundlagen

3.1 Landes- und Regionalplanung

GemaR LEP 2013 (Z 2.3.2.2) ist die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Anderung von groRfla-
chigen Einzelhandelseinrichtungen in Grundzentren wie der Stadt GroRrohrsdorf nur zur Sicherung
der verbrauchernahen Versorgung mit Gitern des kurzfristigen Bedarfs zuldssig. Gleichzeitig sind
gemal LEP 2013 (Z 2.3.2.3) Verkaufsflachen fur innenstadtrelevante Sortimente von mehr als 800 m?
nur in stadtebaulich integrierter Lage zulassig.

Das Ziel 2.3.2.2 stellt eine Ausnahmebestimmung zum Konzentrations- und Zentralitatsgebot des
Landesentwicklungsplanes dar, der groRflachige Einzelhandelseinrichtungen nur in den Ober- und
Mittelzentren ohne weiteres raumordnungsrechtlich zulasst. In Grundzentren ist die Zulassigkeit an die
Voraussetzung gebunden, dass die groRflachigen Einzelhandelseinrichtungen der Sicherung der ver-
brauchernahen Versorgung mit Gitern des kurzfristigen Bedarfs dienen. Der Stadt GroRRréhrsdorf wird
im Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien die Funktion eines Grundzentrums zugeordnet. Insofern
ist die Anwendungsmdglichkeit des Z 2.3.2.2 des LEP 2013 gegeben. Dem stadtischen Einzelhandel
kommt die Aufgabe zu, den Grundbedarf der Bevdlkerung der Stadt GroRrohrsdorf zu decken. Das
Konzentrationsgebot gemaf LEP 2013 ist somit erflillt.

» Die geplante Verlagerung und Erweiterung des Penny-Marktes auf max. 1.000 m? VK verfolgt
primér das Ziel, die verbrauchernahe Versorgung im kurzfristigen Bedarfsbereich in Gro3-
réhrsdorf zu sichern. Das Einzugsgebiet der Handelslage umfasst gro3e Teile von Grof3réhrs-
dorf und zusétzlich den Stadtteil Réderhduser in Ohorn. Das als grof3flachig einzustufende
Vorhaben ist demnach zur Sicherung der verbrauchernahen Versorgung mit Giitern des kurz-
fristigen Bedarfs zuldssig. Das Konzentrationsgebot wird eingehalten.

Das Integrationsgebot des Z 2.3.2.3 dient dem Schutz der Funktionsfahigkeit und Attraktivitat der In-
nenstadte. Stadtebaulich integriert bedeutet eine, auch flr nicht motorisierte Bevolkerungsgruppen,
glinstige Lage zum Stadtkern oder zu Stadtteilzentren mit Anbindung an den OPNV.

» Der Vorhabenstandort erfiillt die Anforderungen an eine stédtebaulich integrierte Lage, da er
an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil unmittelbar anbindet, der auf Grund bereits vor-
handener Funktionen, der Erreichbarkeit und der Anbindung an den OPNV die Voraussetzun-
gen fir die rdumlich konzentrierte Versorgung der Bevélkerung in zumutbarer Entfernung zu
den Wohnstandorten bietet. Der Standort liegt in ca. 260 m Entfernung zum Ortsteilzentrum
~Klinkenplatz® mit gastronomischen Angeboten, medizinischer Versorgung, Sportanlagen,
Kindertagesstétte, Grundschule und Bushaltepunkt.

3.2 Darstellungen des Flachennutzungsplans

Im rechtswirksamen Flachennutzungsplan der Stadt Grof3réhrsdorf wird das Plangebiet als Flache fir
Landwirtschaft dargestellt. Um dem Entwicklungsgebot zu entsprechen, wird daher parallel zum Be-
bauungsplanverfahren der Flachennutzungsplan geandert (Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB).
Derzeit erfolgt die 3. Anderung des Flachennutzungsplanes GroRréhrsdorf. Die Festsetzungen des
vorliegenden Bebauungsplans werden in die Darstellungen des Flachennutzungsplanes libernommen.
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Abb.: Auszug Flachennutzungsplan GroBréhrsdorf / Bretnig-Hauswalde

3.3 Planungsrechtliche Situation
Das Plangebiet liegt derzeit im planungsrechtlichen Aufienbereich. Eine bauliche Entwicklung erfor-
dert daher die Aufstellung eines Bebauungsplans.
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4 Beschreibung des Vorhabens

Die Planung beinhaltet die Errichtung eines Penny-Lebensmittelmarktes bei gleichzeitiger SchlieBung
des bestehenden PENNY-Lebensmittelmarktes Adolf-Zschiedrich-Stralle 2a in ca. 100 m Entfernung
mit einer vorhandenen Verkaufsflache von ca. 775 m.

Die Grolke der Gesamtverkaufsflache des geplanten Penny-Lebensmittelmarkt-Ersatzneubaus, beste-
hend aus Verkaufsraum und Windfang ist mit einer Flache von insgesamt max. 1.000 m? geplant.

Gegenulber dem wegfallenden Penny-Lebensmittelmarkt ergibt sich somit eine Vergrolkerung der Ver-
kaufsflache um insg. max. 225 m2.

Dazu sind Nebenraumflachen fiir Lager, Kiihirdume, Haustechnikraume, Personalrdume, Leergutla-
ger, etc. vorgesehen.

Der geplante eingeschossige Baukorper wird an der Siidostseite des Plangebietes eingeordnet.

Auf den dem Marktgebaude vorgelagerten Flachen ist der Kunden- und Mitarbeiterparkplatz mit ins-
gesamt ca. 70 PKW-Stellplatzen vorgesehen.

Das Vorhaben entspricht dem Ziel der Stadt GroRréhrsdorf zur Sicherung einer attraktiven, mdglichst
wohnungsnahen Grundversorgung.

5 Durchfiihrungsvertrag

Da das Vorhaben konkret bestimmt ist und das zu schaffende Planungsrecht einem Vorhaben und
einem Vorhabentrager dient, wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestelit.

Der Vorhabentrager wird mit der Stadt GroRrohrsdorf einen Durchfiihrungsvertrag abschliel3en, worin
das Vorhaben konkret beschrieben ist und worin sich der Vorhabentrager verpflichtet, das Vorhaben
in einer bestimmten Frist zu realisieren. Weiterhin tragt der Vorhabentrager samtliche Planungs-, Er-
schlieBungs- und ggf. sonstige anfallende Kosten. Der Vertragsabschluss ist Voraussetzung fiir einen
Satzungsbeschluss (§ 12 Abs. 1 BauGB).
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6 ErschlieBung / Ver- und Entsorgung

6.1 VerkehrserschlieBung

StraBenerschlieBung

Die Anbindung des Marktes an die nordéstlich angrenzende StralRe Zur Aue (S 56) ist Uiber die Ein-
ordnung einer Zufahrt im norddstlichen Plangebiet vorgesehen. Um alle Fahrtbeziehungen vom und
zum Kundenparkplatz sicher und vertraglich darzustellen, wird in der Staatsstralie eine Linksabbiege-
spur erganzt.

Die Verkehrsflachen innerhalb des Plangebietes werden so dimensioniert, dass die Erreichbarkeit fir
die Feuerwehr gewahrleistet ist.

Ruhender Verkehr
Fur den ruhenden Verkehr sind im Plangebiet 70 PKW-Stellplatze sowie ca. 7 Fahrradabstellplatze
vorgesehen.

OPNV-Anbindungen
Anbindungen an den OPNV bestehen Uber den Bushaltepunkt "Wendeplatz" ca. 250 m siudéstlich des
Plangebietes am Klinkenplatz.

FuB- und Radwege
Entlang der Stral3e ,Zur Aue” (S56) fihrt ein kombinierter Ful3- und Radweg nach Norden zum Plan-
gebiet. Die fullaufige Erreichbarkeit des Marktes vom Bushaltepunkte wird dadurch gewahrleistet.

6.2 Ver-und Entsorgung

Elektroenergie
Die Versorgung mit Elektroenergie ist Uber die Anbindung den Leitungsbestand in der Stralle ,Zur
Aue vorgesehen.

Telekommunikation
Die Anbindung an Telekommunikationslinien ist Gber die Anbindung den Leitungsbestand in der Stra-
Re ,Zur Aue” vorgesehen.

Trinkwasser
Die Trinkwasserversorgung des Plangebietes ist Uber die Anbindung an den Leitungsbestand in der
StralRe ,.Zur Aue“ vorgesehen.

Léschwasser

Die Léschwasserbereitstellung erfolgt Uber die in der Stralle ,Zur Aue” sowie in der Adolf-Zschiedrich-
Strale vorhandenen Hydranten. Samtliche Gebaude im Baugebiet liegen im 300 m — Ldschradius
dieser Entnahmestellen.

Der Léschwasserbedarf (Grundschutz) gemal DVGW Regelwerk Arbeitsblatt W 405 fir das Bauge-
biet von 48 m3/h Gber 2 Stunden ist zu sichern.

Schmutzwasser
Die Schmutzwasserentsorgung ist Gber die Anbindung an den Schmutzwasserkanal in der Stralle ,Zur
Aue“ vorgesehen.

Niederschlagswasserentsorgung
Im Plangebiet herrschen unglinstige Versickerungsverhaltnisse (s. Anlage 3 - Geotechnischer Be-
richt). Der Bau und Betrieb von Versickerungsanlagen ist im Baugebiet daher nicht moglich.

Das innerhalb des Baugebietes auf den Verkehrs- und Dachflachen anfallende Niederschlagswasser
soll daher innerhalb des Plangebietes zurlckgehalten und gedrosselt und zeitverzogert in den im
Kreuzungsbereich Zur Aue / Adorf-Zschiedrich-Strale vorhandenen Regenwasserkanal abgeleitet
werden. Dieser mindet im Westen in die Grol3e Rdoder.

Die Stralle ,Zur Aue” entwassert weiterhin wie im Bestand.
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7 Begriindung der planerischen Festsetzungen

7.1 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst Teile der Flurstiicke 983 und
1281/7 der Gemarkung Bretnig. Der Geltungsbereich wurde gegeniiber dem Aufstellungsbeschluss
erweitert um Teile des Strallenflurstiicks 983, um den Voraussetzungen des § 30 Abs. 1 BauGB an
einen qualifizierten Bebauungsplan zu entsprechen (Anbindung an die 6ffentliche StralBenverkehrsfla-
che der Stralle Zur Aue / S56). Die Grenze des raumlichen Geltungsbereiches ist in der Planzeich-
nung Teil A.1 (Rechtsplan) zeichnerisch festgesetzt. Die GrolRe des Plangebietes betragt ca. 0,61 ha.

Die Flache des Vorhaben- und Erschliefungsplans umfasst nur den fiir die Einordnung des Vorha-
bens vorgesehenen Bereich. Die Grenze des ca. 0,54 ha groRen rdumlichen Geltungsbereiches des
Vorhaben- und ErschlieBungsplanes ist in der Planzeichnung Teil A.2 (Vorhaben- und ErschlieRungs-
plan) zeichnerisch festgesetzt.

7.2 Art der baulichen Nutzung

In Anwendung von § 12 Abs. 3a BauGB setzt der Bebauungsplan flir den Geltungsbereich des Vor-
haben- und ErschlieBungsplans die bauliche Nutzung entsprechend dem Planungsziel als Sonderge-
bietsflache Einzelhandel (§ 11 Abs. 3 BauNVO) fest.

Zulassig ist ein Lebensmittelmarkt mit einem Non-Food-Anteil von maximal 12 %. Mit der Begrenzung
des Nonfood-Anteils auf 12 % wird sichergestellt, dass hinsichtlich des Sortiments der Einzelhandels-
betrieb ein Betrieb der Nahversorgung ist.

Mit der Festsetzung der maximalen Gesamtverkaufsflache von 1.000 m? soll dem Trend zu einer
groRzigigeren Gestaltung des Verkaufsraums Rechnung getragen werden, um mit einer Optimierung
der Warenprasentation die Kundenfreundlichkeit des Marktes zu erhdhen sowie die warenlogistischen
Ablaufe zu erleichtern. In die Gesamtverkaufsflache sind die Verkaufsflachen des Lebensmittelmark-
tes sowie die Flache des Eingangsbereiches einzurechnen

Gemal § 14 BauNVO sind untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen zulassig, die dem Nut-
zungszweck des Baugebietes selbst dienen und seiner Eigenart nicht widersprechen sowie techni-
sche Anlagen zur Ver- und Entsorgung des Baugebietes (Stellplatze, Anlagen der Aulenwerbung,
etc.).

7.3 MaR der baulichen Nutzung
Das Mal der baulichen Nutzung wird gemaf § 16 BauNVO durch die Festsetzung der Grundflachen-
zahl, der Zahl der Vollgeschosse und der Héhe der baulichen Anlagen bestimmt.

Grundflachenzahl

Das Mal der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung einer Grundflachenzahl (GRZ) von 0,6
bestimmt. Diese liegt unter dem Orientierungswert nach § 17 Abs. 1 BauNVO, um eine dem Ortsbild
unzutragliche Baukdrperdichte zu vermeiden. Die GRZ von 0,6 wird fur die Verwirklichung des Markt-
gebaudes als ausreichend angesehen.

Eine Uberschreitung der zuldssigen Grundflache durch Nebenanlagen, Stellplatze und Zufahrten im
Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO um bis zu 50% ist zulassig, jedoch héchstens bis zu einer GRZ von
0,8. Erganzend wird in Anwendung von § 19 Abs. 4 BauNVO festgesetzt, dass die zulassige Grund-
flache mit Stellplatzen bis zu einer GRZ von 0,9 Uberschritten werden darf, um eine kompakte Anord-
nung der fir den Stellplatznachweis nach SachsBO erforderlichen Kunden- und Mittarbeiterparkplatze
zu ermdoglichen. Damit wird dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden Rech-
nung getragen.

Zahl der Vollgeschosse

Die planerischen Vorgaben des Vorhabentragers beinhalten die Errichtung eines Lebensmittelmarktes
mit ebenerdigen Wegeverbindungen fiir Kundenzugang und Warenbewegungen. Diese Nutzungsan-
forderung kann nur durch einen ebenerdigen, eingeschossigen Baukorper realisiert werden. Die Zahl
der Vollgeschosse fiir den geplanten Baukdrper wird deshalb auf 1 Vollgeschoss beschrankt.

Hohe der baulichen Anlagen

Durch die Begrenzung der Hoéhenentwicklung der baulichen Anlagen soll eine angepasste Mal3stab-
lichkeit und die Einfigung des Baukérpers in die umliegende Bebauung dauerhaft sichergestellt wer-
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den. Die festgesetzte maximal zuldssige Gesamthdhe wird fur die zukinftige Entwicklung des Stan-
dortes als ausreichend angesehen. Die Héhenbegrenzung gilt nicht flr untergeordnete technische
Anlagen.

7.4 Bauweise und liberbaubare Grundstiicksflachen

Bauweise

Die Bauweise des Einkaufsmarktes entspricht der Art einer offenen Bauweise. Entsprechend § 22 (2)
BauNVO darf die Lange des Gebaudes bei einer offenen Bauweise aber héchstens 50 m betragen.
Da die geplante Lange des Einkaufsmarktes aber bis zu 60 m betragt, wird die abweichende Bauwei-
se festgesetzt.

Uberbaubare Grundstiicksflache
Die Uberbaubare Grundsticksflache zur Einordnung des Baukdrpers des Einkaufsmarktes erfolgt
durch die Festsetzung von Baugrenzen gemaR § 23 BauNVO.

Die Lage des Baufensters im sidoéstlichen Teil des Vorhabenstandortes ergibt sich aus der vorgese-
henen GebaudegréRe und der Lage des Marktes an der Stral3e ,Zur Aue® (S 56).

Stellplatze mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind auch auf3erhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig.

7.5 Flachen fiir Stellplatze, Zufahrten und Nebenanlagen
Es qilt § 49 SachsBO, wonach die Stellplatze flr den ruhenden Verkehr auf dem Grundstlck selbst
nachzuweisen sind.

Zur Sicherung des Stellplatzbedarfes fir Betreiber und Besucher sind Kfz-Stellplatze innerhalb der
entsprechend gekennzeichneten Flachen einzuordnen. Darlber hinaus kénnen Stellplatze innerhalb
der Uberbaubaren Grundstiicksflachen eingeordnet werden.

Gemal Richtzahlentabelle der VwVSachsBO ist je 10 - 20 m? Verkaufsflache mind. 1 Kfz-Stellplatz
nachzuweisen.

Zusatzlich ist je 150 m?2 Verkaufsnutzflache mind. 1 Fahrradstellplatz zu schaffen.

Die Anlieferung zum Markt erfolgt Giber die Parkplatzzufahrten.

7.6 Verkehrsflachen
Die Verkehrserschlielung des Lebensmittelmarktes erfolgt Uber die an den Vorhabenstandort direkt
angrenzende 6ffentliche Verkehrsflache der Stralle ,Zur Aue® (S 56).

Im Rechtsplan wird der Zufahrtsbereich zur Lockwitzer Stral’e als Stralenverkehrsflache sowie als
Einfahrtbereich festgesetzt.

Das StralBenflurstiick der in den Geltungsbereich des Bebauungsplans einbezogenen Stral’e ,Zur
Aue“ (T.v. Flst. 983) wird gemal Bestand als &ffentliche StralRenverkehrsflache festgesetzt.

7.7 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
Das Marktdach soll mit einem Flachdach errichtet werden, das mit Photovoltaikanlagen ausgestattet
wird.

8 Flachenbilanz

GroRe des Plangebietes: 6.060 m?
davon:
Sondergebiet Einzelhandel 5.400 m?
davon:
- maximal (iberbaubare Grundstiicksfldche 3.240 m?
(GRZ 0,6 + Uberschreitung durch Nebenanlagen bis GRZ 0,9)
- nicht tiberbaubare (zu begriinende) Grundstticksflédche 4.860 m?
StraRenverkehrsflache 660 m?
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9 Voraussichtliche Auswirkungen

9.1 Priufung moglicher Betroffenheiten von Natura 2000-Gebieten

Es ergeben sich keine Anhaltspunkte flr eine Beeintrachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b
genannten Schutzgiter (FFH- und Vogelschutzgebiete). Das FFH-Gebiet ,Rédertal oberhalb Medin-
gen” befindet sich als nachstgelegenes Schutzgebiet ca. 2,7 km stidwestlich zum Geltungsbereich des
Bebauungsplans. Aufgrund der zerschneidenden Wirkung des dazwischenliegenden Siedlungsgebie-
tes und der grofsen Entfernung bestehen zwischen Plangebiet und Schutzgebiet keine Sachzusam-
menhange. Es ergeben sich somit keine Anhaltspunkte flir eine Beeintrachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr.
7 Buchstabe b genannten Schutzgiter (FFH- und Vogelschutzgebiete). Eine Beeintrachtigung des
FFH-Gebietes kann daher ausgeschlossen werden.

9.2 Priufung moglicher Betroffenheiten nationaler Schutzgebiete

Das Landschaftsschutzgebiet "Westlausitz" befindet sich ca. 1 km sidlich des Plangebietes. Aufgrund
der zerschneidenden Wirkung des zwischen Plangebiet und LSG liegenden Siedlungsgebietes sind
keine negativen Auswirkungen auf Blickbeziehungen oder andere Sachzusammenhange zu dem
Landschaftsschutzgebiet zu erwarten. Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch die
vorliegende Bebauungsplanung kénnen somit ausgeschlossen werden.

9.3 Auswirkungen Landschaftsbild

Die Einordnung von Bebauung im Plangebiet fihrt zu einer Veranderung des Landschaftsbildes. Die
planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes gewahrleisten eine Begrenzung der Ho6-
henentwicklung. Durch die Festsetzung zur Anpflanzung einer Baumreihe entlang der Stralle ,Zur
Aue“ wird insbesondere in diesem sichtexponierten Bereich eine wirkungsvolle Eingriinung der Bau-
korper gesichert. Negative Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes werden dadurch weitestgehend
vermieden.

9.4 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
Das Flurstiick 1281/7 wird derzeit intensiv landwirtschaftlich als Acker genutzt und weist dementspre-
chend einen geringen Biotopwert auf.

Die vorliegende Bebauungsplanung fihrt zu einem Verlust von ca. 0,54 ha intensiv genutzter Acker-
flache auf dem Flurstiick 1281/7.

Gemal der Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sach-
sen wird den im Plangebiet auf dem Flurstiick 1281/7 vorkommenden Biotoptypen folgender Bio-
topwert zugeordnet:

Ausgangswert
BTLNK-Nr. | Biotoptyp Biotopwert Flachengrofe Gesamtwert
81 Intensiv genutzter Acker 5 0,54 ha 27.000 WE

Wertminderung der Biotope
Die geplante Nutzung stellt gegenlber der Vornutzung eine Biotopwertminderung dar:

BTLNK-Nr. | Biotoptyp Biotopwert Flachengrofe Gesamtwert
931 Sondergebiet Einzelhandel 1 0,54 ha 5.400 WE

Durch das Vorhaben kommt es zu einer Wertminderung der Biotopflachen von 21.600 Werteinheiten.

Zum Ausgleich dieses Bilanzierungsdefizits sollen auBerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
planes externe AusgleichsmaRnahmen festgesetzt werden. Zur Verfiigung stehen dafir Teile des
Flurstlicks 1281/2 sidlich des Plangebietes. Durch die Entsiegelung der in diesem Bereich vorhande-
nen 0,11 ha groBen Lagerflache (BTLNK-Nr. 962, Ausgangsbiotopwert: 2, Gesamtwert: 2.200 WE)
und der anschlieBenden Anlage von Extensivgrinland (BTLNK-Nr. 412, Zielbiotopwert: 22, Gesamt-
wert: 24.200 WE) erfolgt eine Aufwertung dieser Biotopflachen um 22.000 Werteinheiten. Das o.g.
Bilanzierungsdefizit kann somit ausgeglichen werden.
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Vorhabengebiet

S AN 4 »

Abb.: Luftbild Vorhabengebiet und Lage externe AusgleichsmalBnahme (Quelle: Geoportal Sachsenatlas)

9.5 Auswirkungen Boden bzw. Flache
Die Planung ist mit einer zusatzlichen Bodenversiegelung von maximal 0,49 ha verbunden:

vorhandene Versiegelung geplante Versiegelung in m?
Sondergebiet Einzelhandel (0,54 ha x 0,49 ha
GRZ 0,6 + 50 % Uberschreitung durch
Nebenanlagen bis GRZ 0,9)
Summe Bestand 0 ha Summe Planung 0,49 ha
Neuversiegelung = Differenz Planung - Bestand: 0,49 ha

Die Bodenfunktionen gehen auf den zu versiegelnden Flachen vollstandig verloren.

Im Bereich des Plangebietes kommt entsprechend der Angaben der digitalen Bodenkarte fir den Frei-
staat Sachsen die Leitbodenformen ,Parabraunerde-Pseudogley aus periglaziarem Kies fihrendem
Schluff Uber periglazidarem Kies fihrendem Lehm® (LL-SS, 881; Ostliches und zentrales Plangebiet)
und ,Regosol aus gekipptem Kies fllhrendem Schluff* (RQn, 2008; westliches Plangebiet) vor.! Die
nattrliche Bodenfruchtbarkeit, das Wasserspeichervermégen und die Funktion als Filter- und Puffer
fir Schadstoffe werden in den Karten des LfULG als ,hoch® bewertet (Stufe V). Ein besonderes Bioto-
pentwicklungspotenzial der Boden liegt nicht vor.2

Die externe AusgleichsmafRnahme auf dem Flurstlick 1281/2 zur Entsiegelung der Lagerflache und
Anlage von Extensivgrinland (vgl. Kap. 5.4) dient gleichzeitig dem Ausgleich des Eingriffs in das
Schutzgut Boden.

9.6 Auswirkungen Artenschutz
Grundsatzlich sind im Bauleitplanverfahren die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestidnde des § 44
BauGB flr Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und européische Vogelarten zu beachten.

Das Spektrum der potenziell vorhandenen Arten bzw. Artengruppen lasst sich aus den vorliegenden
Biotoptypen ableiten. Der grofite Teil des Plangebietes ist von einem Teil einer intensiv genutzten
Ackerflache gepragt. Angrenzend an das Plangebiet befinden sich nordlich weitere Ackerflachen,

1 LfuLG: iDA Umweltportal, Bodenkarte 1:50 000, aufgerufen am 01.12.2025.
2 Ebd.:iDA Umweltportal, Bodenfunktionenkarten auf Basis der Bodenschatzung (BS), aufgerufen am 01.12.2025.
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westlich eine Kleingartenanlage und 6stlich die Stralle ,Zur Aue” sowie die halboffen strukturierte Aue
der GroRen Rdder. Der Stralle ist ein wenig strukturierter Randstreifen (Straflengraben) vorgelagert.
Am sudlichen Rand des Plangebietes befindet sich eine Baumreihe (Linde, Berg-Ahorn, Spitz-Ahorn).
Es handelt sich vorrangig um mittelalte bis alte, mehrstdmmige Baume, die einige Habitatstrukturen
(Rindentaschen, Asthdhlen, etc.) aufweisen. Der Baumreihe ist ein schmaler Ruderalstreifen vorgela-
gert. Im Weiteren ist der &stliche Teil des slidlich gelegenen Flurstlickes 1281/2 Gem. Bretnig klein-
raumig vielfaltig strukturiert. Hier finden sich weitere Baume, Gebuschstrukturen, Griinland sowie eine
versiegelte Lagerflache.

Das Plangebiet am Ortsrand ist potenzieller Lebensraum von zumeist stérungstoleranten Arten. Daher
ist im Umfeld mit zufalligen Vorkommen der allgemein verbreiteten Arten des Siedlungsbereiches zu
rechnen. Im Plangebiet selbst sind keine Geholze vorhanden, die als Brutplatz von gehoélzgebunden
britenden Vogelarten (Freibriter, Hohlenbriter, Geblschbriter) dienen kénnten. Diese Arten kénnten
aber in der westlichen Kleingartenanlage sowie den sidlich angrenzenden Flachen geeignete Brut-
strukturen vorfinden. Insbesondere die direkt angrenzende Baumreihe weist ein Potenzial fir sied-
lungstypische Hohlenbriter wie Star und Kohlmeise auf.

Ein Vorhandensein von Brutplatzen der Feldlerche im Plangebiet ist unwahrscheinlich, da es sich im
direkten Umfeld von Vertikalstrukturen (Baumreihe, Gehdlze, Kleingartenanlage) befindet, die von der
Art generell gemieden werden (,Kulissenwirkung®). Zudem stellt die Stral’e ,Zur Aue* eine stérende
Vorbelastung dar. Es ist allenfalls méglich, dass das Plangebiet randlich Reviere der Feldlerche be-
rihrt. Mit anderen Bodenbriitern der Offenlandschaft (z.B. Braunkehichen, Wiesenpieper) ist aufgrund
der intensiven Bewirtschaftung, der Siedlungsndhe sowie aufgrund fehlender Strukturvielfalt nicht zu
rechnen. Da im Plangebiet auch keine Gebaude vorhanden sind, sind Vorkommen von Gebaudebri-
tern auszuschlief3en.

Ein Vorhandensein von Quartieren von Fledermausen an der angrenzenden Baumreihe kann auf-
grund der vorhandenen Strukturen nicht ausgeschlossen werden. Die Baumreihe kdénnte auch eine
Bedeutung als Leitstruktur flir Fledermause sowie andere Arten aufweisen.

Die intensiv bewirtschafteten Ackerflachen sind als Lebensraum von Reptilien ungeeignet.

Zusammengefasst ist bei Betrachtung der vorliegenden Strukturen und der mdglichen Wirkungen des
Vorhabens eine Betroffenheit einiger Vogelarten (Freibriter, Héhlenbruter, Gebuschbruter, Feldlerche)
sowie von Fledermdusen moglich. Vorkommen anderer relevanter Artengruppen sind auszuschlief3en.

Im Zuge der Baufeldberdumung zur Tétung/Verletzung von Individuen sowie zur Zerstérung von Ge-
legen kommen. Dies ware insbesondere dann moglich, wenn die sudlich angrenzende strukturreiche
Baumreihe fir die Erlangung der Baufreiheit zurickgeschnitten werden missten. Dies kann durch
eine Einschrankung der Zeiten fir die Baufeldfreimachung sowie eine artenschutzrechtliche Kontrolle
der betroffenen Baume (konfliktvermeidenden artenschutzrechtlichen MaRnahmen) vermieden wer-
den. Sollten potenzielle Quartierstrukturen von Ruckschnitten betroffen sein, miussen zudem Ersatz-
quartiere an Altbdumen im direkten Umfeld angebracht werden (kiinstliche Fledermausquartiere und
Nistkasten, CEF-MaRRnahme). Die Malinahmen werden im spateren VB-Plan-Entwurf als Regelungen
aufgenommen.

Eine dauerhafte Inanspruchnahme von Brutrevieren der Feldlerche erfolgt nicht. Die Art ist allenfalls
randlich betroffen. Vorhandene Brutpaare kdnnen auf die verbleibenden Ackerflachen ausweichen.

Bei Bertcksichtigung der genannten MaRnahmen kann das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestdnde nach § 44 BNatSchG kann vermieden werden.

9.7 Auswirkungen Wasser

Das anfallende Niederschlagswasser soll innerhalb des Plangebietes zuriickgehalten und gedrosselt
und zeitverzdgert in den im Kreuzungsbereich Zur Aue / Adorf-Zschiedrich-StralRe vorhandenen Re-
genwasserkanal abgeleitet werden. Dieser miindet im Westen in die GrolRe Réder. Eine Verstarkung
von Hochwasserabflissen durch das Vorhaben im Falle von Starkregenereignissen kann daher aus-
geschlossen werden.

Das anfallende Schmutzwasser wird dem 6ffentlichen Kanalnetz zugefiihrt. Somit kann ausgeschlos-
sen werden, dass Schmutzwasser in das Grund- oder Oberflachengewasser gelangt.
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9.8 Auswirkungen Mensch

Die Nutzung des geplanten Verbrauchermittelmarktes verursacht La&rmemissionen durch:
den Kundenverkehr durch Kfz auf der Parkplatzflache,

das Bewegen von Einkaufswagen auf dem Parkplatz,

den Lieferverkehr einschlieBlich der Ladetatigkeiten und

die haustechnischen Anlagen.

Die nachstliegenden Bebauungen mit schutzbedirftigen Raumen gemal DIN 4109 sind die Wohnbe-
bauungen entlang der Adolf-Zschiedrich-Stral’e und der Stral’e ,Am Birkenwaldchen®. Westlich des
Vorhabengebietes befinden sich die Kleingarten ,Am Hofepark®.

Um die schadlichen Umweltauswirkungen zu ermitteln, welche durch den geplanten Einkaufsmarkt
durch Gerausche in der Nachbarschaft zu erwarten sind, wurde zum vorliegenden Bebauungsplan ein
Schalltechnisches Gutachten erstellt (vgl. Anlage 2). Darin wird der Nachweis erbracht, dass durch
den geplanten Lebensmittelmarkt einschliel3lich Parkplatzanlage in der schutzbedirftigen Umgebung
keine Gefahrdungen, erhebliche Benachteiligungen oder Belastigungen durch Gerausche verursacht
werden, wenn die im Gutachten vorgegebenen LarmminderungsmaflRnahmen umgesetzt werden (Ein-
schrankung Marktéffnungszeiten; Einschrankung Zeiten fur Warenanlieferung und Miullentsorgung;
Festsetzung glatte Oberflache der Fahrgassen des Parkplatzes; Begrenzung der Schallleistungspegel
der haustechnischen Anlagen des Marktgebaudes).

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes Mensch durch das Vorhaben sind somit nicht zu er-
warten.

9.9 Auswirkungen auf bestehende Versorgungsstrukturen

Zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf die bestehenden Versorgungsstrukturen liegt
ein Vertraglichkeitsgutachten der BBE Handelsberatung GmbH vor (vgl. Anlage 1). Dieses schéatzt ein,
dass durch die geplante Verlagerung und Erweiterung des Penny-Lebensmittelmarktes keine schadli-
chen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche sowie die verbrauchernahe Versorgung zu
erwarten sind.

9.10 Auswirkungen auf den Verkehr

Durch die Verlagerung und Erweiterung des Penny-Marktes wird Kundenverkehr auf der Stral3e ,Zur
Aue“ (S56) erzeugt. Diese wird bereits jetzt als ZufahrtsstraRe zu dem bestehenden Penny-Markt
Adolf-Zschiedrich-Stral’e genutzt. Da dieser mit Inbetriebnahme des neuen Penny-Marktes geschlos-
sen wird, erhdhen sich die Verkehrsstrome auf der StralRe ,Zur Aue® (S56) nur anteilig durch die zu-
satzlichen 225 m2 Verkaufsflache.

Im Bereich der Anbindung des Pangebietes an die StralRe ,Zur Aue® (S56) wird eine Linksabbiegespur
fir den von Suden kommenden Verkehr vorgesehen. Dadurch werden Beeintrachtigungen des Ver-
kehrsflusses auf der StralRe ,Zur Aue* (S56) vermieden. Aullerdem ist im Zuge des Vorhabens vorge-
sehen, das in diesem innerortlichen Bereich bisher geltende Tempolimit von 70 km/h herabzusenken
auf 50 km/h. Dadurch wird die Verkehrssicherheit zusatzlich erhoht.

10 Umweltbericht

Gemall § 2 Abs. 4 BauGB ist im Bauleitplanverfahren eine Umweltprifung durchzufihren und ein
Umweltbericht zu erstellen. Die Umweltpriufung bezieht sich auf das, was nach gegenwartigem Wis-
sensstand und allgemein anerkannten Prifmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des
Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden kann (§ 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB).

Im Rahmen der frithzeitigen Behdrdenbeteiligung wird um AuRerung zum erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltpriifung gebeten.

Seite 11 von 11



	1 Ziel der Planaufstellung, städtebauliches Erfordernis 2
	2 Plangebiet 2
	3 Planungsgrundlagen 3
	3.1 Landes- und Regionalplanung 3
	3.2 Darstellungen des Flächennutzungsplans 3
	3.3 Planungsrechtliche Situation 3
	4 Beschreibung des Vorhabens 4
	5 Durchführungsvertrag 4
	6 Erschließung / Ver- und Entsorgung 5
	6.1 Verkehrserschließung 5
	6.2 Ver- und Entsorgung 5
	7 Begründung der planerischen Festsetzungen 6
	7.1 Geltungsbereich 6
	7.2 Art der baulichen Nutzung 6
	7.3 Maß der baulichen Nutzung 6
	7.4 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 7
	7.5 Flächen für Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen 7
	7.6 Verkehrsflächen 7
	7.7 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 7
	8 Flächenbilanz 7
	9 Voraussichtliche Auswirkungen 8
	9.1 Prüfung möglicher Betroffenheiten von Natura 2000-Gebieten 8
	9.2 Prüfung möglicher Betroffenheiten nationaler Schutzgebiete 8
	9.3 Auswirkungen Landschaftsbild 8
	9.4 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 8
	9.5 Auswirkungen Boden bzw. Fläche 9
	9.6 Auswirkungen Artenschutz 9
	9.7 Auswirkungen Wasser 10
	9.8 Auswirkungen Mensch 11
	9.9 Auswirkungen auf bestehende Versorgungsstrukturen 11
	9.10 Auswirkungen auf den Verkehr 11
	10 Umweltbericht 11
	1  Ziel der Planaufstellung, städtebauliches Erfordernis
	2 Plangebiet
	3 Planungsgrundlagen
	3.1 Landes- und Regionalplanung
	3.2 Darstellungen des Flächennutzungsplans
	3.3 Planungsrechtliche Situation

	4 Beschreibung des Vorhabens
	5 Durchführungsvertrag
	6 Erschließung / Ver- und Entsorgung
	6.1 Verkehrserschließung
	6.2 Ver- und Entsorgung

	7 Begründung der planerischen Festsetzungen
	7.1 Geltungsbereich
	7.2 Art der baulichen Nutzung
	7.3 Maß der baulichen Nutzung
	7.4 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen
	7.5 Flächen für Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen
	7.6 Verkehrsflächen
	7.7 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

	8 Flächenbilanz
	9 Voraussichtliche Auswirkungen
	9.1 Prüfung möglicher Betroffenheiten von Natura 2000-Gebieten
	9.2 Prüfung möglicher Betroffenheiten nationaler Schutzgebiete
	9.3 Auswirkungen Landschaftsbild
	9.4 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
	9.5 Auswirkungen Boden bzw. Fläche
	9.6 Auswirkungen Artenschutz
	9.7 Auswirkungen Wasser
	9.8 Auswirkungen Mensch
	9.9 Auswirkungen auf bestehende Versorgungsstrukturen
	9.10 Auswirkungen auf den Verkehr

	10 Umweltbericht

